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 Veröffentlicht am 30.11.2004

Norm

ABGB §578

Rechtssatz

Eine mit den Initialen des Erblassers unterzeichnete, eigenhändige letztwillige Verfügung ist gültig, wenn Zweifel an der

Identität und am Testierwillen des Erblassers ausgeschlossen sind.
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